
 Anlage zur Satzung der Stadt Flensburg über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Tätigkeiten des Gesund-
heitsdienstes und der Abteilung Eingliederung und Rehabili-
tation der Stadt Flensburg 
 
 

 
I. Amtliche Gutachten und Zeugnisse nach  § 13 Gesundheits-
 dienstgesetz (GDG) 
 
I.1. Amtsärztliche Gutachten 

I.1.1. Einstellung (Arbeiter, Angestellte, Beamte) 
I.1.2. Kapitalisierung  
I.1.3. Leistungen n. BhV mit kurzer Befragung ohne körperli-   
           che Untersuchung                         
I.1.4. Leistungen n. BhV mit ausführlicher Befragung mit/ohne   
           Symptomorientierte körperliche Untersuchung   
I.1.5. Dienstunfall ohne Untersuchung 
I.1.6.   Dienstunfall mit Untersuchung 
 

 104,00 €
    74,00 €
      54,00 €

     75,00 €

      59,00 €
81,00 €

I.2. amtsärztliche Gutachten mit zusätzlicher kritischer  
Würdigung/testpsychologischen Verfahren 
I.2.1. Dienstfähigkeit  ( Beamte, Angest.) 
I.2.2. Wiedererlangung des Führerscheines 
 

 137,00 €
 117,00 €

 

  
I.3. sonstige amtliche Gutachten, Bescheinigungen und Zeug-

nisse, soweit nicht eine spezielle Tarifstelle besteht 
 nach Zeitaufwand je angefangene ½ Stunde 
  

        Lt. Anhang

I.4. Zusätzliche Leistungen nach Zeitaufwand je angefangene 
½ Stunde (z.B. für besondere Ermittlungen, Zusammen-
hangsbegutachtungen u.a.) 
 

       Lt. Anhang  

I.5. Eigener technischer Aufwand und Laborleistungen 
 

nach GOÄ 

I.6 . Auslagen für Fremdleistungen 
 

Lt. Rechnung

  
  
II. Überwachung von Trink- und Badewasser  

II.1. Besichtigung einer Trinkwasserversorgungsanlage einschl. 
Niederschrift und Fahrzeit 

 II.1.1  Hausinstallation 72,00 €
 II.1.2  Hausinstallation in Großanlagen (z.B. Krankenhäuser) 100,00 €
 II.1.3. Einzelversorgungsanlage    72,00 €

 II.1.4. Gruppenversorgungsanlage bis 5 Haushalte      72,00 €



-  - 2

 II.1.5. Gruppenversorgungsanlage bis 10 Haushalte     86,00 €

 II.1.6. Gruppenversorgungsanlage über 10 Haushalte  100,00 €

 II.1.7. Besichtigung zentraler Wasserversorgungsanlagen 
 

 140,00 €

II.2. Entnahme einer Trinkwasserprobe 
 

 II.2.1. Im Rahmen einer Besichtigung s.o.  
 

   14,00 €

 II.2.2. ohne gleichzeitige Besichtigung (Fahrtzeit, Gespräch, 
 Festlegung der Probestelle)   
 

   45,00 €

 II.2.3. jede weitere Probe:  
 

       9,00 €

 
II.3. Badestellen und Schwimmbäder 

 
 II.3.1. Besichtigung mit Niederschrift und Fahrzeit: 

 
  68,00 €

 II.3.1.1. Entnahme einer Probe im Rahmen einer Besichtigung: 
 

   14,00 €

 II.3.1.2. Entnahme einer Probe ohne Besichtigung mit Fahrzeit 
     und Niederschrift:  
 

  45,00 €

 II.3.1.3. jede weitere Probe      5,00 €

 II.3.2.    Ermittlung des ph-Wertes, des Chlorgehaltes oder des 
     Redox-Potentials an Ort und Stelle:  
  

   14,00 €

 Die von diesen Tarifstellen nicht erfassten Leistungen werden 
nach Zeitaufwand je angefangene ½ Stunde berechnet. Z.B. 
Nachkontrollen 

Stundensätze 
siehe Anhang

 
 
 
III. Überwachung gefährlicher Stoffe 

 
III.1. Überprüfung mit Besichtigung (nach Gefahrstoffverordnung –
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GefStoffVO v.29. Nov. 1999 BGBl I S. 2235) 
 

Lt. Anhang

III.2. Erlaubniserteilung (nach Chemikalien-Verbotsverordnung 
ChemVerbotsVO v. 31. Juli 1996, BGBl I S. 1151, i. d. z. Zt. 
gült. Fassung) 
 

    32,00 €

 
IV. Hafenärztlicher Bereich 

 
IV.1. Besichtigung von Schiffen auf Rattenbefall einschließlich Bescheinigun-

gen 
 IV.1.1. Frachtschiffe: bis 500 BRZ 

 über 500 – 1.000 BRZ 
 über 1.000 – 5.000 BRZ 
                                        von     5001 bis 10.000 BRZ  
                                        von  10.001 bis 25.000 BRZ 
                                        von  25.001 bis 50.000 BRZ 
                                        von  50.001 bis 75.000 BRZ 
                                        über 75.000 BRZ 
 

50,00 €
60,00 €
75,00 €
95,00 €

105,00 €
135,00 €
160,00 €
170,00 €

 IV.1.2. Passagierschiffe: bis 5.000 BRZ 
                                        Von 5001- 10.000 BRZ 
                                         Über 10.000 BRZ  

75,00 €
115,00 €
170,00 €

 IV.1.3. Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Bescheinigung 
 nach VI.1.1 oder VI.1.2 
 

40,00 €

IV.2. Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen vom 
25. April 1972 (BGBL I, S. 734), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22. April 1996 (BGBl. I S. 631) 
 

 Nachprüfen der Ausrüstung mit Arzneimitteln, Medizinproduk-
ten und Hilfsmitteln der Kauffahrteischiffe einschließlich Be-
scheinigungen nach § 4 

 IV.2.1.  bei Ausrüstung nach dem Verzeichnis C1, C2 oder B 45,00 €
 IV.2.2.  bei Ausrüstung nach dem Verzeichnis A1 oder A2 145,00 €
 IV.2.3.  für Fischereifahrzeuge in der Küstenfischerei nach 

dem  Verzeichnis C1 
 

9,00 €

 IV.2.4.  Sonstige Prüfungen und hafenärztliche Bescheinigun-
 gen je nach Aufwand, sofern dafür nicht Gebühren nach 
 anderen Vorschriften zu erheben sind 

15,00 –160,00 €

 IV.2.5.  Die von diesen Tarifstellen nicht erfassten Leistungen 
 werden nach Zeitaufwand je angefangene ½ Std. be
 rechnet 
 Stundensätze siehe Anhang 

 
 
V. Sonstige Leistungen des gesundheitlichen Umwelt- und 

Verbraucherschutzes 
(Kosten für Geräteeinsatz siehe Anhang) 

V.1. Umweltmedizinische Beratung ohne Besichtigung und ohne 
Protokoll  

ohne
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V.2. Besichtigungen von Einrichtungen, Kinderspielplätzen und 

Wohnungen o.ä. im Rahmen des gesundheitlichen Umwelt- u. 
Verbraucherschutzes einschl. Niederschrift: nach Zeitaufwand 
(je angef. ½ Std.) und Materialeinsatz 

Lt. Anhang

V.3. Schalltechnische Stellungnahmen unter Einsatz eines Schall-
pegelanalysators und sonstige Emissionsgutachten mit einem 
Luftprobegerät: nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) und Mate-
rialeinsatz 
 

Lt. Anhang

V.4. Beleuchtungsmessung: nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) 
und Materialeinsatz 
 

Lt. Anhang

V.5. Sonstige Leistungen des medizinischen Umweltschutzes nach 
Zeitaufwand (je angef. ½ Std.)  
und Materialeinsatz  Lt. Anhang

 
 
VI. Infektionshygienische Überwachung nach § 36 Abs. 1 und 2 

und § 51 sowie Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserre-
gern gem. § 44 Infektionsschutzgesetz 
(incl. Fahrzeiten und Niederschriften) 
 
 

VI.1. Begehung von Praxen und Betrieben  140,00 €

VI.2 Begehung von Arztpraxen/Zahnarztpraxen 
nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) and Materialeinsatz 

Lt. Anhang

VI.3. Begehung von Praxen mit ambulanten Operieren 
nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) und Materialeinsatz 
 

       Lt. Anhang

VI.4. Begehung von Krankenhauseinheiten  
nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) und Materialeinsatz 
 

Lt. Anhang 

VI.5. Nachkontrollen bei festgestellten Mängeln: 
Nach Zeitaufwand (je angef. ½ Std.) und Materialeinsatz 

       Lt. Anhang 
VI.6. Begehung von Gemeinschaftseinrichtungen etc.:  

Nach zeitlichem Aufwand (je angef. ½ Std.) 
Lt. Anhang 

VI.7. Erlaubnis für Tätigwerden mit Krankheitserregern. incl. ggf. 
erforderlicher Begehungen 195,00 €
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VII. Anhang 

 
 

 Fachleistungsstunde des eingesetzten Perso-
nals/Nebenkosten 
 

 

VII.1 Je Stunde 54,00 €
   
VII.2 Kosten für die Inanspruchnahme Dritter werden als Auslagen 

erhoben 
 

   
 Beim Einsatz von Mess- und Prüfgeräten Zuschlag von 25% zur 

Gebühr der eingesetzten Mitarbeiter 
 

   
 Bei Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller geforderten 

Zeitpunkt durchgeführt werden, Zuschlag von 50% zur Gebühr 
der eingesetzten Mitarbeiter 

 

   
 Bei Prüfungen, die außerhalb der für den Bediensteten festge-

legten Dienstzeit durchgeführt werden, Zuschlag von 100 v.H. 
zur Gebühr der eingesetzten Mitarbeiter (in der Regel ab 17.30 
Uhr abends bis 7.00 Uhr morgens, sowie an Wochenenden und 
Feiertagen) 

 

 
 


